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Z u l a s s u n g   z u r   Q u a l i f i k a t i o n s p h a s e  
  

gem. § 12 der OAVO (Oberstufen- und Abiturverordnung) vom 04. April 2013 
 

§ 12 Zulassung zur Qualifikationsphase 

(1) Über die Zulassung zur Qualifikationsphase entscheidet die Konferenz der die Schülerinnen 
und Schüler unterrichtenden Lehrkräfte unter dem Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters, 
der Stellvertreterin oder des Stellvertreters oder des Schulleitungsmitglieds nach § 5 Abs. 2 Satz 
11 auf der Grundlage der Leistungen des zweiten Halbjahres.  

(2) Zur Qualifikationsphase wird zugelassen, wer in jedem Fach des verbindlichen Unterrichts am 
Ende der Einführungsphase mindestens fünf Punkte erreicht oder folgende Ausgleichsmöglichkei-
ten nachweisen kann: 

1. Jedes Fach des verbindlichen Unterrichts, in dem weniger als fünf Punkte erreicht wurden, 
mussdurch mindestens zehn Punkte in einem anderen oder mindestens jeweils sieben Punkte 
in zwei anderen Fächern des verbindlichen Unterrichts ausgeglichen werden. 

2. Für die Fächer Deutsch, die verpflichtenden Fremdsprachen nach § 14 und Mathematik kann 
der Ausgleich nach Nr. 1 nur durch ein anderes Fach oder zwei andere Fächer dieser Fächer-
gruppe erfolgen. 

(3) Zur Qualifikationsphase wird nicht zugelassen, wer  

1. in einem Fach des verbindlichen Unterrichts null Punkte erreicht hat, 

2. in zwei der Fächer nach Abs. 2 Nr. 2 weniger als fünf Punkte erreicht hat, 

3. in drei und mehr Fächern des verbindlichen Unterrichts weniger als fünf Punkte erreicht 
hat. 

(4) Abweichend von Abs. 2 und 3 kann die Zulassungskonferenz eine Schülerin oder einen Schü-
ler im begründeten Fall, vor allem aus Gründen, die nicht im mangelnden Leistungsvermögen 
oder Leistungswillen zu suchen sind, zur Qualifikationsphase zulassen, wenn eine erfolgreiche 
Mitarbeit in der Qualifikationsphase erwartet werden kann. Der Zulassungsbeschluss bedarf der 
Zweidrittelmehrheit; die Begründung wird in der Niederschrift vermerkt. 

(5) Wer nicht zugelassen wird, kann die Einführungsphase einmal wiederholen. Eine Wiederho-
lung der Einführungsphase ist nicht zulässig, wenn die Schülerin oder der Schüler wegen Nicht-
versetzung das letzte Schuljahr der Mittelstufe wiederholt hat. Sie oder er muss die gymnasiale 
Oberstufe verlassen. 

(6) Ein freiwilliger Rückgang aus der Qualifikationsphase in die Einführungsphase ist bis zu Beginn 
des zweiten Halbjahres der Qualifikationsphase möglich, sofern die Schülerin oder der Schüler 
nicht bereits die Einführungsphase wiederholt hat. Im Übrigen bleibt § 14 der Verordnung zur 
Gestaltung des Schulverhältnisses Fassung unberührt. 

Über die Zulassung zur Qualifikationsphase ist auf der Grundlage der Ergebnisse des Wiederho-
lungsjahres erneut zu entscheiden. Die Regelungen über die Verweildauer (§ 3) sind zu beachten. 

(7) Im Übrigen gelten § 172, § 183 sowie § 194 Abs. 3 bis 5 und 11 und 12 der Verordnung zur 
Gestaltung des Schulverhältnisses; § 6 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 
findet keine Anwendung. 

                                                           
1 §5, Abs. 2, Satz 1: Die Aufgaben der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers nimmt in der gymnasialen Oberstufe die 
Tutorin oder der Tutor in Zusammenarbeit mit dem Schulleitungsmitglied wahr, dessen Tätigkeit schwerpunktmäßig in 
der fachbereichsübergreifenden Wahrnehmung von Aufgaben der Organisation, Verwaltung und Beratung im Bereich der 
gymnasialen Oberstufe sowie der Abiturprüfung liegt.  
2 Grundsätze zu Versetzung und Wiederholung 
3 Versetzungskonferenz 
4 Einzelfragen, Querversetzung etc. 


